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§ 245 HGBUnterzeichnung

erbracht werden. Hierfür kommen zB ein Sitzungsprotokoll, ein Aktenvermerk oder ggf. ein
Schreiben an den Aufsichtsrat in Betracht.19

C. Art und Weise der Unterzeichnung

Zu unterzeichnen ist das Original des Abschlusses, das der Kaufmann aufzubewahren hat
(§ 257 Abs. 1 Nr. 1). Sofern es sich um eine offenlegungspflichtige Kapitalgesellschaft (oder
nach § 264a gleichgestellte Personenhandelsgesellschaft) handelt (§§ 325 ff. idF d. DiRUG), ist der
festgestellte Jahresabschluss (und ggf. die weiteren offenzulegenden Rechnungslegungsunterlagen
nach Maßgabe der §§ 325 ff.) der das Unternehmensregister führenden Stelle elektronisch (in
einem maschinenlesbaren und durchsuchbaren Datenformat) zur Einstellung in das Unterneh-
mensregister zu übermitteln (§ 325 Abs. 1 S. 2, Abs. 6 iVm §§ 11, 12 Abs. 2); weitere Einzelheiten
regeln die Vorgaben der Unternehmensregisterverordnung (URV);20 das Unternehmensregister
wird von der Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Köln, geführt. Die offenzulegenden Rech-
nungslegungsunterlagen werden durch Einstellung in das Unternehmensregister offengelegt und
sind über dessen Internetseite zugänglich (§ 8b Abs. 2 Nr. 4). Zwar müssen die offengelegten
Unterlagen den für ihre Aufstellung maßgeblichen Vorschriften entsprechen (§ 328 Abs. 1). Da
nach § 12 Abs. 2 zur elektronischen Einreichung einer Urschrift aber auch die Übermittlung einer
einfachen elektronischen Aufzeichnung genügt (eine elektronische Signatur also nicht erforderlich
ist), ist es jedenfalls genügend, wenn der unterschriebene Jahresabschluss etc eingescannt und diese
Datei sodann an den Betreiber des Unternehmensregisters übermittelt wird. Weil § 325 Abs. 1
S. 2 aber ohnehin nur die Vorgabe enthält, die offenzulegenden Unterlagen „elektronisch … zu
übermitteln“, ist es als ebenso zulässig anzusehen, wenn in dem zur Veröffentlichung übermittelten
Jahresabschluss etc die (für das Original) von § 245 geforderten Unterschriften durch Angabe der
Namen der Unterzeichner ersetzt werden.21

Die Unterzeichnung muss den Namen des Unterzeichnenden enthalten. Ein Faksimile ist
nicht ausreichend.22 Bei Kapitalgesellschaften haben die Mitglieder der vertretungsberechtigten
Organe (/ Rn. 13) mit der jeweiligen Bezeichnung „Der Vorstand“ oder „Geschäftsführer“
zu unterzeichnen.23 Aufgrund der Beweisfunktion der Unterschrift schreibt § 245 S. 1 vor, dass
die Unterzeichnung zusätzlich die Angabe des Datums zu enthalten hat. Dabei sind Tag, Monat
und Jahr anzugeben.24 Die Angabe des Datums muss allerdings nicht handschriftlich erfolgen.

Die Unterschrift muss den gesamten Jahresabschluss abdecken.25 Daher ist dieser grundsätzlich
auf der letzten Seite zu unterzeichnen. Typischerweise wird die Unterzeichnung daher unter
der Gewinn- und Verlustrechnung bzw. (sofern vorhanden) unter dem Anhang erfolgen. Doch
kann dies im Einzelfall auch anders sein, da das Gesetz keine zwingende Reihenfolge der einzelnen
Bestandteile des Jahresabschlusses vorgibt.26 Die einmalige Unterzeichnung auf der letzten Seite
des Jahresabschlusses ist allerdings nur ausreichend, wenn die einzelnen Teile des Abschlusses derart
miteinander verbunden werden, dass eine etwaige nachträgliche Trennung erkennbar würde.27

Andernfalls ist jeder Teil gesondert zu unterzeichnen28 oder ggf. sogar jede Seite zu unterzeichnen
oder wenigstens abzuzeichnen.29 Vor dem Hintergrund von § 298 Abs. 2 S. 1 ist eine einheitliche

19 Baetge/Kirsch/Thiele/Hennrichs, Stand Dezember 2014, Rn. 24; Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021,
Rn. 6.

20 Näher dazu Staub/Kersting, 6. Aufl. 2023, § 325 Rn. 41 f.
21 Hütten/Zicke in Küting/Weber Rechnungslegung-HdB, Stand Januar 2023, § 328 Rn. 38; Staub/

Kersting, 6. Aufl. 2023, HGB § 325 Rn. 46; Baetge/Kirsch/Thiele/Müller, Stand April 2022, HGB
§ 325 Rn. 50.1; Zicke/Hütten in Küting/Weber Rechnungslegung-HdB, Stand Januar 2023, § 325
Rn. 82.

22 ADS Rn. 5; MüKoHGB/Ballwieser Rn. 2; HKMS/Schüppen Rn. 14.
23 ADS Rn. 5; EBJS/Böcking/Gros Rn. 11; Baetge/Kirsch/Thiele/Hennrichs, Stand Dezember

2014, Rn. 28; Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 11; Schubert WPg 1956, 393 (394); aA Ellerich/
Swart in Küting/Weber Rechnungslegung-HdB, Stand November 2017, Rn. 5.

24 ADS Rn. 15; MüKoHGB/Ballwieser Rn. 7; Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 12; HKMS/
Schüppen Rn. 15.

25 ADS Rn. 6; BeBiKo/Justenhoven/Meyer Rn. 1.
26 S. Erle WPg 1987, 637 (643 f.).
27 Ellerich/Swart in Küting/Weber Rechnungslegung-HdB, Stand November 2017, Rn. 10; Maluk/

Göbel WPg 1978, 624 (625); Heymann/Nägel Rn. 4; Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 11.
28 ADS Rn. 6; MüKoHGB/Ballwieser Rn. 3; BeBiKo/Justenhoven/Meyer Rn. 1.
29 Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 11.
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HGB § 245 Eröffnungsbilanz/Jahresabschluß/Allgemeine Vorschriften

Unterzeichnung von zusammengefasstem Konzernanhang und Anhang der Muttergesellschaft
zulässig. In diesem Fall muss allerdings eindeutig erkennbar sein, dass die Unterschrift beide Teile
erfassen soll.30

D. Zur Unterzeichnung Verpflichtete

I. Einzelkaufmann und Gesellschaften

§ 245 S. 1 verpflichtet den Kaufmann zur Unterzeichnung des Jahresabschlusses, womit sich die
Vorschrift auch an alle Handelsgesellschaften richtet (§ 6 Abs. 1). Bei einem einzelkaufmännischen
Geschäft muss der Einzelkaufmann die Unterzeichnung erbringen. Bei Personenhandelsge-
sellschaften haben nach § 245 S. 2 alle persönlich haftenden Gesellschafter die Unterschrift
zu leisten. Gemeint sind die unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschafter, in der OHG also
alle Gesellschafter. In der KG trifft die Verpflichtung nur die Komplementäre; die Kommanditisten
sind nicht zur Unterzeichnung verpflichtet. Da das Gesetz hier (nach dem heutigen Stand der
Gesellschaftsrechtsdogmatik freilich nicht mehr überzeugend31) nicht auf die Vertretungsmacht
oder die Geschäftsführungsbefugnis des einzelnen Gesellschafters abstellt, haben ausnahmslos alle
persönlich haftenden Gesellschafter zu unterzeichnen, auch ein von der Geschäftsführung ausge-
schlossener Gesellschafter.32

Demgegenüber haben bei Körperschaften alle Mitglieder des vertretungsberechtigten
Organs zu unterzeichnen. Hier ist die Verantwortung für die Buchführung dem Vorstand bzw.
den Geschäftsführern zur Gesamtheit übertragen (§ 41 GmbHG, § 91 Abs. 1 AktG, § 33 Abs. 1
S. 1 GenG).33 Demzufolge müssen auch die stellvertretenden Vorstandsmitglieder bzw. Geschäfts-
führer unterschreiben (§ 44 GmbHG, § 94 AktG, § 35 GenG);34 in der monistisch strukturierten
SE sind alle geschäftsführenden Direktoren zur Unterzeichnung verpflichtet. Zur Unterzeichnung
sollen nach verbreiteter Ansicht auch solche Organmitglieder verpflichtet sein, die mit dem Jahres-
abschluss nicht einverstanden sind.35 Indes darf und muss ein Geschäftsführer oder ein Vorstands-
mitglied seine Unterschrift verweigern, wenn nach seiner pflichtgemäß gewonnenen Überzeugung
der Abschluss nicht im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen steht.36 Denn die
Unterschrift ist Ausdruck der Übernahme der Verantwortung für die Vollständigkeit und Richtig-
keit des Abschlusses. Wo hingegen nicht die Gesetzeskonformität des festgestellten Abschlusses in
Abrede gestellt wird (sondern der dissentierende Geschäftsleiter zB nur bestehende Gestaltungs-
spielräume anders genutzt sehen will), darf die Unterschrift selbstverständlich nicht verweigert
werden. Auch ein bloßer Verstoß gegen gesellschaftsvertragliche Bilanzierungsregeln rechtfertigt
die Verweigerung der im öffentlichen Interesse geforderten Unterschrift nicht.

Für die GmbH & Co. KG und die KGaA haben jeweils die persönlich haftenden Gesellschafter
zu unterzeichnen, in der GmbH & Co. KG also die Komplementär-GmbH. Teile des Schrifttums
wollen es genügen lassen, wenn der Jahresabschluss der GmbH & Co. KG nur von einer zur
Vertretung ausreichenden Zahl der Geschäftsführer der Komplementär-GmbH unterzeichnet

30 ADS Rn. 3; Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 7.
31 Zutr. Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 3.
32 ADS Rn. 10; Baetge/Kirsch/Thiele/Hennrichs, Stand Dezember 2014, Rn. 25; Staub/Pöschke,

6. Aufl. 2021, Rn. 3 und 13.
33 ADS Rn. 12; Ellerich/Swart in Küting/Weber Rechnungslegung-HdB, Stand November 2017,

Rn. 3; Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 10.
34 Ellerich/Swart in Küting/Weber Rechnungslegung-HdB, Stand November 2017, Rn. 3; Erle

WPg 1987, 637 (638); Schubert WPg 1956, 393 (394); Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 10; BeBiKo/
Justenhoven/Meyer Rn. 5.

35 ADS Rn. 12; Kölner Komm HGB/Braun Rn. 13; Ellerich/Swart in Küting/Weber Rechnungsle-
gung-HdB, Stand November 2017, Rn. 3; Baetge/Kirsch/Thiele/Hennrichs, Stand Dezember 2014,
Rn. 26; Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 10.

36 Lutter/Hommelhoff/Kleindiek GmbHG § 42 Rn. 23; zust. Oser/Eisenhardt DB 2011, 717 (718);
wohl auch BeBiKo/Justenhoven/Meyer Rn. 6. Nicht ganz eindeutig BeckHdB Rechnungslegung/
Hentschel, Stand Januar 2009, B 101 Rn. 37: Wenn ein Verpflichteter den Abschluss für „falsch“
halte, dürfe und müsse er die Unterschrift verweigern. Einschränkend Baetge/Kirsch/Thiele/Hennrichs,
Stand Dezember 2014, Rn. 26 (nur „wenn der Abschluss nach der begründeten Ansicht des Organmit-
glieds nichtig ist“); Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 10 („wenn die Organmitglieder den Jahresab-
schluss für nichtig halten“).
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§ 245 HGBUnterzeichnung

wird;37 denn § 41 GmbHG ordne die Rechnungslegung durch die Gesamtheit der Geschäftsführer
nur in Bezug auf die GmbH und nicht auch für die GmbH & Co. KG an.38 Dem ist nicht
zu folgen. Auch der Jahresabschluss der GmbH & Co. KG ist von allen Geschäftsführern der
Komplementär-GmbH zu unterzeichnen.39 Nach § 264a Abs. 2 sind die Geschäftsführer der
GmbH gleichzeitig als gesetzliche Vertreter der GmbH & Co. KG anzusehen, soweit die Rech-
nungslegung betroffen ist. Daher sind die Geschäftsführer der Komplementär-GmbH in ihrer
Gesamtheit verpflichtet, den Jahresabschluss aufzustellen und den festgestellten Abschluss zu unter-
zeichnen. Im Übrigen kommt dem Jahresabschluss der Komplementär-GmbH einer GmbH &
Co. KG typischerweise nur eine untergeordnete Rolle zu. Es kann kaum der Wille des Gesetzge-
bers sein, für diesen Abschluss eine Unterzeichnung aller Geschäftsführer zu verlangen, für den
ungleich wichtigeren Jahresabschluss der GmbH & Co. KG indes eine ausreichende Vertretung
genügen zu lassen.40

Im Falle der Liquidation haben alle Liquidatoren den Jahresabschluss zu unterzeichnen.41

Sofern die Abwicklung durch eine zum Liquidator bestellte juristische Person erfolgt, genügt
hierbei allerdings die Unterzeichnung durch die gesetzlichen Vertreter in ausreichender Zahl.42

Die unter / Rn. 13 f. erörterte Verpflichtung aller Organmitglieder zur Unterzeichnung des
Jahresabschlusses bezieht sich nicht auf die Rechnungslegung, die freiwillig für rechnungslegungs-
pflichtige Dritte übernommen wird. In der Insolvenz muss der Insolvenzverwalter die Unter-
zeichnung vornehmen.43

II. Maßgeblicher Zeitpunkt

Für die Frage, wen die Verpflichtung zur Unterzeichnung trifft, ist auf den Zeitpunkt der
Feststellung des Jahresabschlusses abzustellen.44 Es müssen alle Personen unterzeichnen, die zu
dieser Zeit aufgrund ihrer Eigenschaft als persönlich haftende Gesellschafter oder Mitglieder des
vertretungsberechtigten Organs dazu verpflichtet sind. Daher sind vorher ausgeschiedene oder
später eingetretene Personen nicht unterzeichnungspflichtig.

III. Gewillkürte und gesetzliche Vertretung

Die Unterzeichnungspflicht stellt eine höchstpersönliche Verpflichtung dar. Daher ist eine
gewillkürte Stellvertretung nicht möglich.45 Die Verpflichtung zur Verantwortungsübernahme für
die Rechnungslegung trifft den Kaufmann auch, wenn er nicht über den nötigen Sachverstand
verfügt, um die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses zu beurteilen;46 er muss
dann qualifizierte Personen hinzuziehen. Die Unterzeichnung kann selbst dort nicht von einem
Bevollmächtigten vorgenommen werden, wo dieser das gesamte Handelsgeschäft im Namen des
vertretenen Kaufmanns führt.47

Folgerichtig ändert auch die Verhinderung einer unterzeichnungspflichtigen Person noch
nichts an der Verpflichtung zur persönlichen Unterzeichnung.48 Sollte jedoch einer von mehreren

37 ADS Rn. 11; Maluk/Göbel WPg 1978, 624 (628); EBJS/Böcking/Gros Rn. 8.
38 ADS Rn. 11.
39 Ellerich/Swart in Küting/Weber Rechnungslegung-HdB, Stand November 2017, Rn. 3a; Baetge/

Kirsch/Thiele/Hennrichs, Stand Dezember 2014, Rn. 25; Kirsch/Kirsch, Stand März 2020, Rn. 47;
Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 13; BeBiKo/Justenhoven/Meyer Rn. 7; ferner MüKoHGB/Ballwie-
ser Rn. 8.

40 Ellerich/Swart in Küting/Weber Rechnungslegung-HdB, Stand November 2017, Rn. 3a; Kirsch/
Kirsch, Stand März 2020, Rn. 47.

41 BeBiKo/Justenhoven/Meyer Rn. 7.
42 ADS Rn. 12.
43 Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 9.
44 MüKoHGB/Ballwieser Rn. 8; Ellerich/Swart in Küting/Weber Rechnungslegung-HdB, Stand

November 2017, Rn. 4; Baetge/Kirsch/Thiele/Hennrichs, Stand Dezember 2014, Rn. 27; Staub/
Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 10 und 13; zumindest missverständlich ADS Rn. 14; BeBiKo/Justenhoven/
Meyer Rn. 8, wo jeweils auf den Zeitpunkt der tatsächlich geleisteten Unterschrift abgestellt wird;
hierauf abstellend auch HKMS/Schüppen Rn. 19.

45 ADS Rn. 13a; Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 9.
46 RG DJZ 1907, 1148; Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 9.
47 ADS Rn. 9.
48 Insoweit großzügiger Ellerich/Swart in Küting/Weber Rechnungslegung-HdB, Stand November

2017, Rn. 5b, die eine Vertretung bei Unterzeichnung zulassen wollen, wenn mehrere Personen zur
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HGB § 246 Eröffnungsbilanz/Jahresabschluß/Ansatzvorschriften

Unterzeichnungspflichtigen seine Unterschrift aufgrund höherer Gewalt auf absehbare Zeit nicht
leisten können, wird die Unterzeichnung der verhinderten Person als verzichtbar angesehen.49

Entfällt der Verhinderungsgrund nachträglich, bedarf es keiner Nachholung der Unterzeichnung.50

Für einen Minderjährigen muss der gesetzliche Vertreter unterzeichnen.51 Handelt es sich
bei dem Unterzeichnungspflichtigen um eine Erbengemeinschaft, so müssen alle Mitglieder
unterzeichnen.52

IV. Unterzeichnung durch Nichtverpflichtete

Die Unterzeichnung von nicht zur Unterzeichnung verpflichteten Personen (zB Prokurist) ist
zwar nicht genügend, aber – sofern auch die Verpflichteten unterzeichnet haben – unschädlich.53

E. Sanktionen
Ein Verstoß gegen § 245 stellt für die Mitglieder vertretungsberechtigter Organe von Kapitalge-

sellschaften eine Ordnungswidrigkeit nach § 334 Abs. 1 Nr. 1 lit. a dar, die mit einer Geldbuße
bis zu 50.000 EUR (bei kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften auch deutlich darüber
hinaus) geahndet werden kann (s. § 334 Abs. 3). Strafbarkeit nach den Insolvenzstraftatbeständen
der §§ 283 ff. StGB kann durch das bloße Fehlen der Unterschrift nicht ausgelöst werden, da die
Straftatbestände nur die Erschwerung der Übersicht über das Vermögen und die nicht rechtzeitige
Aufstellung der Bilanz unter Strafe stellen.54 Die fehlende Unterzeichnung des Jahresabschlusses
stellt einen formellen Fehler dar,55 der – da der Unterzeichnung lediglich Beweisfunktion
zukommt (/ Rn. 2) – allerdings nicht zur Nichtigkeit des Jahresabschlusses führt.56 Andererseits
kann die Feststellung des Jahresabschlusses (selbstverständlich) trotz erfolgter Unterzeichnung
unwirksam sein.57

Auswirkungen kann eine Verletzung des § 245 jedoch für den einzelnen Unterzeichnungs-
pflichtigen haben. Je nach Lage im Einzelfall kann die Nichtbeachtung eine grobe Pflichtverletzung
iSv § 116 Abs. 5 idF d. MoPeG darstellen und für einen Gesellschafter zum Entzug der
Geschäftsführungsbefugnis führen.58 Bei Kapitalgesellschaften kann es zur Abberufung des
die Unterzeichnung verweigernden Mitglieds des Vertretungsorgans kommen.

F. IFRS
Die IFRS enthalten keine dem § 245 vergleichbare Regelung.

Zweiter Titel. Ansatzvorschriften

§ 246 Vollständigkeit. Verrechnungsverbot

(1) 1Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rech-
nungsabgrenzungsposten sowie Aufwendungen und Erträge zu enthalten, soweit gesetz-

Unterzeichnung verpflichtet seien und sichergestellt sei, dass die Leistung der Unterschrift durch den
Vertreter dem Willen des Vertretenen entspreche.

49 ADS Rn. 13a; Baetge/Kirsch/Thiele/Hennrichs, Stand Dezember 2014, Rn. 27; Staub/Pöschke,
6. Aufl. 2021, Rn. 9; wohl ebenso HKMS/Schüppen Rn. 20.

50 ADS Rn. 13 a; Ellerich/Swart in Küting/Weber Rechnungslegung-HdB, Stand November 2017,
Rn. 5.

51 Baetge/Kirsch/Thiele/Hennrichs, Stand Dezember 2014, Rn. 27.
52 ADS Rn. 9.
53 ADS Rn. 14; Ellerich/Swart in Küting/Weber Rechnungslegung-HdB, Stand November 2017,

Rn. 5a.
54 Vgl. RGSt 7, 87; 8, 424.
55 Baetge/Kirsch/Thiele/Hennrichs, Stand Dezember 2014, Rn. 31; Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021,

Rn. 14.
56 RGZ 112, 19 (25); OLG Karlsruhe WM 1987, 533 (536); OLG Frankfurt a. M. BB 1989,

395; Ellerich/Swart in Küting/Weber Rechnungslegung-HdB, Stand November 2017, Rn. 16; Staub/
Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 14.

57 Baetge/Kirsch/Thiele/Hennrichs, Stand Dezember 2014, Rn. 31; HKMS/Schüppen Rn. 22.
58 Vgl. Staub/Pöschke, 6. Aufl. 2021, Rn. 14.
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§ 246 HGBVollständigkeit. Verrechnungsverbot

lich nichts anderes bestimmt ist. 2Vermögensgegenstände sind in der Bilanz des Eigentü-
mers aufzunehmen; ist ein Vermögensgegenstand nicht dem Eigentümer, sondern
einem anderen wirtschaftlich zuzurechnen, hat dieser ihn in seiner Bilanz auszuweisen.
3Schulden sind in die Bilanz des Schuldners aufzunehmen. 4Der Unterschiedsbetrag,
um den die für die Übernahme eines Unternehmens bewirkte Gegenleistung den Wert
der einzelnen Vermögensgegenstände des Unternehmens abzüglich der Schulden im
Zeitpunkt der Übernahme übersteigt (entgeltlich erworbener Geschäfts- oder Firmen-
wert), gilt als zeitlich begrenzt nutzbarer Vermögensgegenstand.

(2) 1Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen
nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden.
2Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und
ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder
vergleichbaren langfristig fälligen Verpflichtungen dienen, sind mit diesen Schulden zu
verrechnen; entsprechend ist mit den zugehörigen Aufwendungen und Erträgen aus der
Abzinsung und aus dem zu verrechnenden Vermögen zu verfahren. 3Übersteigt der
beizulegende Zeitwert der Vermögensgegenstände den Betrag der Schulden, ist der
übersteigende Betrag unter einem gesonderten Posten zu aktivieren.

(3) 1Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatzmethoden sind
beizubehalten. 2§ 252 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.

Allgemeines Schrifttum: Althoff, Einbringung immaterieller Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens - mit Ausschüttungssperre?, BB 2016, 2027; Anziger, Zur subjektiven Zurechnung von
Aktien bei echten Pensions- und wechselseitigen Wertpapierleihgeschäften im Handels- und Steuerbi-
lanzrecht und im System des Kapitalertragsteuerabzugs, StuW 2022, 194, 211; Arbeitskreis Bilanzrecht
Hochschullehrer Rechtswissenschaft, Stellungnahme zu dem Entwurf eines BilMoG: Grundkonzept
und Aktivierungsfragen, BB 2008, 152; Arbeitskreis Bilanzrecht Hochschullehrer Rechtswissenschaft,
Stellungnahme zu dem Entwurf eines BilMoG: Einzelfragen zum materiellen Bilanzrecht, BB 2008,
209; Arbeitskreis Externe Unternehmensrechnung der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft
e. V., Stellungnahme zu dem Referentenentwurf eines Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes, BB 2008,
994; Arbeitskreis Immaterielle Werte im Rechnungswesen, Leitlinien zur Bilanzierung selbstgeschaffener
immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach dem Regierungsentwurf des BilMoG,
DB 2008, 1813; Babel, Ansatz und Bewertung von Nutzungsrechten, 1997; Babel, Zur Aktivierungsfä-
higkeit von Nutzungsrechten, BB 1997, 2261; Babel, Nutzungsrechte, Rechnungsabgrenzungsposten,
schwebende Geschäfte – ein „magisches Dreieck“ der Bilanzierung, FS Mellwig, 2007, 1; Baetge,
Der Jahresabschluss im Widerstreit der Interessen, 1983; Baetge/Kirsch/Solmecke, Auswirkungen des
BilMoG auf die Zwecke des handelsrechtlichen Jahresabschlusses, WPg 2009, 1211; Baschnagel, Der
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